
 
Beschlussempfehlung und Bericht  
des Innenausschusses 
zu dem Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
für ein Gesetz zur Änderung der Hessischen Gemeindeordnung und 
anderer Gesetze  
Drucksache 16/2463 
hierzu: 
Änderungsantrag 
der Fraktion der SPD  
Drucksache 16/2764 
und 
Änderungsantrag 
der Fraktion der FDP  
Drucksache 16/3286 
und 
Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU  
Drucksache 16/3307 
 
 
 
A. Der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf unter 

Berücksichtigung des Änderungsantrags der Fraktion der CDU, 
Drucks. 16/3307 – und damit in der aus der Anlage ersichtlichen Fas-
sung –, in zweiter Lesung anzunehmen. 

 
B. 1. Der Gesetzentwurf war dem Innenausschuss, federführend, 

und dem Haushaltsausschuss, beteiligt, in der 42. Plenarsit-
zung am 14. Juli 2004 überwiesen worden. Der Änderungsan-
trag der Fraktion der SPD, Drucks. 16/2764, war dem Innen-
ausschuss am 7. Oktober 2004, der Änderungsantrag der Frak-
tion der FDP, Drucks. 16/3286, am 2. Dezember 2004 und 
der Änderungsantrag der Fraktion der CDU, Drucks. 16/3307, 
am 6. Dezember 2004 vom Präsidenten überwiesen worden. 

 
 2. In ihren Sitzungen am 13. Oktober 2004 haben der Innenaus-

schuss und der Haushaltsausschuss eine mündliche öffentliche 
Anhörung zu dem Gesetzentwurf durchgeführt. 

 
 3. Der Haushaltsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner Sit-

zung am 17. November 2004 beraten und mit den Stimmen 
der CDU gegen die Stimmen der SPD, des BÜNDNISSES 
90/DIE GRÜNEN und der FDP beschlossen, dem federfüh-
renden Innenausschuss vorzuschlagen, dem Plenum die An-
nahme des Gesetzentwurfes zu empfehlen. 

 
 4. Der Innenausschuss hat sich zuletzt in seiner Sitzung am 

8. Dezember 2004 mit dem Gesetzentwurf befasst und mit den 
Stimmen der CDU gegen die Stimmen der SPD, des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der FDP die unter A 
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wiedergegebene Beschlussempfehlung an das Plenum gefasst. 
 
  Zuvor wurde der Änderungsantrag der Fraktion der CDU, 

Drucks. 16/3307, mit den Stimmen der CDU gegen die Stim-
men der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN bei 
Enthaltung der FDP angenommen. 

 
  Der Änderungsantrag der Fraktion der SPD, Drucks. 16/2764, 

wurde mit den Stimmen der CDU, des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN und der FDP gegen die Stimmen der SPD abge-
lehnt. 

 
  Der Änderungsantrag der Fraktion der FDP, Drucks. 16/3286, 

wurde mit den Stimmen der CDU, der SPD und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimme der FDP 
abgelehnt. 

 
 
Wiesbaden, 8. Dezember 2004 
 
Berichterstatter: Ausschussvorsitzender: 
Manfred Schaub Rudi Haselbach 
 
 
 
 



 
Gesetz 

zur Änderung der Hessischen Gemeindeordnung  
und anderer Gesetze 

 
 
 Vom 
 
 

Artikel 1 
Änderung der Hessischen Gemeindeordnung 

 
Die Hessische Gemeindeordnung in der Fassung vom 1. April 
1993 (GVBl. 1992 I S. 534), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 20. Juni 2002 (GVBl. I S. 342), wird wie folgt geändert: 
 
1. In der Übersicht wird nach der Angabe "Erster Ab-

schnitt: Haushaltswirtschaft ... §§ 92 bis 114" folgende 
Angabe eingefügt:  

 
 "Erster Titel: Gemeinsame Vorschriften §§ 92 bis 93 
 Zweiter Titel: Haushaltswirtschaft mit  

 Verwaltungsbuchführung §§ 94 bis 114 
 Dritter Titel: Haushaltswirtschaft mit  

  doppelter Buchführung §§ 114a bis 114u" 
 
2. In § 8b Abs. 2 Nr. 5 wird nach dem Wort "Jahresrech-

nung" die Angabe "oder des Jahresabschlusses (§§ 112 
und 114s)" eingefügt.  

 
2a. Nach § 11 wird als § 11a eingefügt: 
 

„§ 11a 
Funktionsbezeichnungen 

 
  Die Funktionsbezeichnungen dieses Gesetzes wer-

den in weiblicher oder männlicher Form geführt.“ 
 
3. In § 23 Abs. 2 Nr. 6 werden die Worte "Vormund-

schaften oder Pflegschaften" durch die Worte "Vor-
mundschaften, Pflegschaften oder Betreuungen" ersetzt. 

 
4. In § 24a Abs. 2 werden die Worte „fünfhundert Deut-

sche Mark“ durch die Worte "eintausend Euro“ ersetzt. 
 
5. § 25 Abs. 5 wird wie folgt geändert: 
 
 a) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

  aa) Nach Nr. 2 wird als Nr. 2a eingefügt: 

   "2a. der eingetragene Lebenspartner," 

  bb) Nach Nr. 6 wird als Nr. 6a eingefügt: 

   "6a. eingetragene Lebenspartner der 
Geschwister und Geschwister der 
eingetragenen Lebenspartner," 

 b) In Satz 2 wird nach Nr. 1 als Nr. 1a eingefügt: 

  "1a. in den Fällen der Nr. 2 a, 3 und 6a die die 
Beiziehung begründende eingetragene Le-
benspartnerschaft nicht mehr besteht," 

 
6. § 35a Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

 a) In Satz 1 wird die Angabe "es anzunehmen oder" 
durch die Worte "oder es" ersetzt. 

 b) In Satz 2 wird die Angabe "der Annahme und" 
durch die Worte "oder der" ersetzt. 
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7. § 36a Abs. 1 Satz 4 erhält folgende Fassung: 

 "Eine Fraktion muss aus mindestens zwei Gemeinde-
vertretern bestehen." 

 
8. § 38 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

 a) In Satz 1 wird das Wort "fünfzehn" durch das Wort 
"zwölf" ersetzt. 

 
 b) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

  "In der niedrigsten Einwohnergrößenklasse kann 
die Zahl der Gemeindevertreter bis auf 11 abge-
senkt werden." 

 
9. § 39 Abs. 1d erhält folgende Fassung: 

 "(1d) Bei der Ermittlung der Bewerber für die Stich-
wahl und bei der Stichwahl entscheidet bei gleicher 
Zahl an gültigen Stimmen das vom Wahlleiter in der 
Sitzung des Wahlausschusses zu ziehende Los." 

 
10. § 43 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
 
 a) In Satz 1 werden nach dem Wort "Ehe" die Worte 

„oder durch eingetragene Lebenspartnerschaft" 
eingefügt. 

 
 b) Nach Satz 3 wird folgender Satz angefügt: 
 
  „Muss ein hauptamtlicher Beigeordneter ausschei-

den, ist er in den einstweiligen Ruhestand zu ver-
setzen.“ 

 
11. § 46 wird wie folgt geändert: 

 a) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

  aa) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

   "Dem Bürgermeister wird die Urkunde bei 
der Einführung von seinem Amtsvorgänger 
ausgehändigt, sofern sich jener noch im Amt 
befindet. 

  bb) Nach Satz 2 wird folgender Satz angefügt: 

  "Den Beigeordneten wird die Urkunde vom 
Bürgermeister überreicht." 

b) In Abs. 3 wird das Wort "Beamte" durch das Wort 
"Beigeordnete" ersetzt. 

 
12. § 51 Nr. 8 und 9 erhalten folgende Fassung: 

 "8. die Zustimmung zu überplanmäßigen und au-
ßerplanmäßigen Ausgaben nach näherer Maßgabe 
der §§ 100 und 114g, 

 9. die Beratung der Jahresrechnung (§ 112) oder des 
Jahresabschlusses (§ 114s) und die Entlastung des 
Gemeindevorstands,“ 

 
13. In § 60 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte "einhundert 

Deutsche Mark" durch die Worte "fünfzig Euro" er-
setzt. 

 
14. § 62 wird wie folgt geändert: 

 a) In Abs. 2 Satz 5 werden die Worte "eines Aus-
schusses" durch die Worte "der Ausschüsse" er-
setzt. 
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 b) In Abs. 5 Satz 1 wird nach der Angabe "§§ 52 bis 

55," die Angabe "§ 57 Abs. 2," eingefügt. 
 
15. In § 73 Abs. 1 Satz 3 werden nach der Angabe "§ 39 

Abs. 1" ein Komma und die Angabe "§ 39a Abs. 1" 
eingefügt. 

 
16. § 76 wird wie folgt geändert: 

 a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

  aa) In Satz 3 wird nach dem Wort "von" das 
Wort "mindestens" eingefügt. 

  bb) Nach Satz 6 wird folgender Satz angefügt: 

   "§ 63 findet keine Anwendung." 

 b) In Abs. 2 Satz 2 wird die Zahl "6" durch die Zahl 
"7" ersetzt. 

 c) Abs. 3 Satz 2 wird aufgehoben. 

 d) Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

  aa) Satz 3 erhält folgende Fassung: 

  "Zur Einleitung des Abwahlverfahrens be-
darf es eines von mindestens der Hälfte der 
gesetzlichen Zahl der Mitglieder der Ge-
meindevertretung gestellten Antrages und 
eines mit einer Mehrheit von mindestens 
zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Mit-
glieder der Gemeindevertretung zu fassen-
den Beschlusses; § 63 findet keine Anwen-
dung." 

  bb) In Satz 5 wird die Angabe "; Abs. 3 Satz 2 
gilt für den hauptamtlichen Bürgermeister 
entsprechend" gestrichen. 

 
17. § 81 Abs. 2 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

 "Der Beschluss bedarf der Mehrheit von mindestens 
zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Gemeindever-
treter." 

 
18. § 82 wird wie folgt geändert: 

 a) In Abs. 1 wird nach Satz 4 folgender Satz einge-
fügt: 

  "Werden keine Wahlvorschläge eingereicht oder 
zugelassen oder werden weniger Bewerber zur 
Wahl zugelassen, als Sitze zu verteilen sind, findet 
eine Wahl nicht statt; die Einrichtung des Ortsbei-
rats entfällt für die Dauer der nachfolgenden Wahl-
zeit."  

 b) In Abs. 5 Satz 1 werden nach den Worten "und 
einen" die Worte "oder mehrere" eingefügt. 

 
19. Dem § 86 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

 "Werden keine Wahlvorschläge eingereicht oder zuge-
lassen oder werden weniger Bewerber zur Wahl zuge-
lassen, als Sitze zu verteilen sind, findet eine Wahl 
nicht statt; die Einrichtung des Ausländerbeirats entfällt 
für die Dauer der nachfolgenden Wahlzeit." 

 
20. Vor § 92 wird die Überschrift "Erster Titel: Gemein-

same Vorschriften" eingefügt. 
 
21. § 92 wird wie folgt geändert: 

 a) Als neuer Abs. 3 wird eingefügt: 
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 "(3) Die Haushaltswirtschaft ist nach den Grundsätzen 

der Verwaltungsbuchführung zu führen. In der 
Hauptsatzung kann bestimmt werden, dass die Haus-
haltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten 
Buchführung geführt wird. Auf die Haushaltswirtschaft 
nach den Grundsätzen der Verwaltungsbuchführung 
sind die Bestimmungen des Zweiten Titels dieses Ab-
schnitts, auf die Haushaltswirtschaft nach den 
Grundsätzen der doppelten Buchführung sind die Be-
stimmungen des Dritten Titels dieses Abschnitts anzu-
wenden." 

 b) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4 und erhält folgen-
de Fassung: 

 "(4) Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr ausgegli-
chen sein. Ist der Haushaltsausgleich nicht möglich, ist 
ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Es ist 
von der Gemeindevertretung zu beschließen und der 
Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzule-
gen." 

 
22. Nach § 93 wird die Überschrift "Zweiter Titel: Haus-

haltswirtschaft mit Verwaltungsbuchführung" einge-
fügt. 

 
23. § 98 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Nr. 1 werden nach dem Wort "entstehen" die 
Worte "oder ein veranschlagter Fehlbetrag sich we-
sentlich erhöhen" eingefügt. 

 b) In Nr. 2 werden nach dem Wort "Haushaltsstellen" 
die Worte "oder einzelnen vorgegebenen Finanz-
rahmen (Budget)" eingefügt. 

 
24. In § 102 Abs. 5 Satz 1 werden nach dem Wort "über-

planmäßig" die Wörter "oder außerplanmäßig" einge-
fügt. 

 
25. § 108 wird wie folgt geändert: 

 a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

  "Erwerb und Verwaltung von Vermögen, Wertan-
sätze" 

 b) Nach Abs. 2 werden folgende Abs. 3 bis 5 ange-
fügt: 

  "(3) Die Gemeinde hat zum 1. Januar 2009 eine 
Eröffnungsbilanz aufzustellen, in der die Vermö-
gensgegenstände und Schulden mit ihren Werten 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Inventur vollständig aufzunehmen sind. Die Ver-
mögensgegenstände sind mit den Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten, vermindert um Abschrei-
bungen, die Verbindlichkeiten zu ihrem Rückzah-
lungsbetrag und die Rückstellungen in Höhe des 
Betrages anzusetzen, der nach sachgerechter Beur-
teilung notwendig ist. Dies gilt auch für die 
Schlussbilanz, die erstmals zum 31. Dezember 2009 
und danach zum 31. Dezember eines jeden Haus-
haltsjahres aufzustellen ist. 

  (4) In der Eröffnungsbilanz dürfen die Vermögens-
gegenstände und Schulden auch mit den Werten 
angesetzt werden, die vor dem 1. Januar 2005 sach-
gerecht ermittelt worden sind; etwaige Wertminde-
rungen sind zu berücksichtigen. 

  (5) Ergibt sich bei der Aufstellung der Bilanz für 
ein späteres Haushaltsjahr, dass in der Eröffnungs-
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bilanz Vermögensgegenstände oder Schulden nicht 
oder fehlerhaft angesetzt worden sind, so ist in der 
späteren Bilanz der Wertansatz zu berichtigen oder 
der unterlassene Ansatz nachzuholen; dies gilt 
auch, wenn die Vermögensgegenstände oder Schul-
den am Bilanzstichtag nicht mehr vorhanden sind, 
jedoch nur für die auf die Vermögensänderung fol-
gende Bilanz. Eine Berichtigung kann letztmalig in 
der vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Bilanz 
vorgenommen werden. Vorherige Bilanzen sind 
nicht zu berichtigen." 

 
26. Dem § 109 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

 "(3) Ausnahmen von dem Gebot des vollen Wertersat-
zes nach Abs. 1 Satz 2 sind im öffentlichen Interesse 
zulässig. Bei Nutzungsüberlassungen nach Abs. 2 ent-
scheidet der Gemeindevorstand; die Entscheidung ist 
der Gemeindevertretung mitzuteilen." 

 
27. In § 110 Abs. 4 werden nach dem Wort "Ehe" die Wor-

te "oder durch eingetragene Lebenspartnerschaft" ein-
gefügt. 

 
28. In § 112 Abs. 2 werden nach dem Wort "aufstellen" die 

Worte "und die Gemeindevertretung unverzüglich über 
die wesentlichen Ergebnisse der Jahresrechnung unter-
richten" eingefügt. 

 
29. Nach § 114 wird folgender Dritter Titel eingefügt: 
 

"Dritter Titel: 
Haushaltswirtschaft mit doppelter Buchführung 

 
§ 114a 

Haushaltssatzung 
 
 (1) Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr eine 

Haushaltssatzung zu erlassen. 
 
 (2) Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung 

 1. des Haushaltsplans  

  a) im Ergebnishaushalt unter Angabe des 
Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendun-
gen des Haushaltsjahres sowie des sich daraus 
ergebenden Saldos, 

  b) im Finanzhaushalt unter Angabe des Gesamt-
betrages der Einzahlungen und Auszahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der In-
vestitionstätigkeit und aus der Finanzierungstä-
tigkeit sowie des sich daraus ergebenden Sal-
dos, 

  c) des Gesamtbetrages der vorgesehenen 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Inves-
titionsförderungsmaßnahmen (Kreditermäch-
tigung), 

  d) des Gesamtbetrages der vorgesehenen 
Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflich-
tungen, die künftige Haushaltsjahre mit Aus-
zahlungen für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen belasten (Verpflich-
tungsermächtigungen), 

 2. des Höchstbetrages der Kassenkredite, 

 3. der Steuersätze, die für jedes Haushaltsjahr festzu-
setzen sind. 
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  Sie kann weitere Vorschriften enthalten, die sich 

auf die Erträge, Einzahlungen, Aufwendungen und 
Auszahlungen und den Stellenplan des Haushalts-
jahres beziehen. 

 
 (3) Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haus-

haltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. Sie 
kann Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jah-
ren getrennt, enthalten. 

 
 (4) Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, soweit für ein-

zelne Bereiche durch Gesetz oder Rechtsverordnung 
nichts anderes bestimmt ist. 

 
§ 114b 

Haushaltsplan, Haushaltsausgleich 
 
 (1) Der Haushaltsplan ist die Grundlage für die Haus-

haltswirtschaft der Gemeinde. Er ist nach Maßgabe die-
ses Gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes er-
lassenen Vorschriften für die Haushaltsführung ver-
bindlich. 

 
 (2) Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für 

die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussicht-
lich 

 1. anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlun-
gen, 

 2. entstehenden Aufwendungen und zu leistenden 
Auszahlungen und 

 3. benötigten Verpflichtungsermächtigungen. 

 Die Vorschriften über die Einnahmen, Ausgaben und 
Verpflichtungsermächtigungen der Sondervermögen 
der Gemeinde bleiben unberührt. 

 
 (3) Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnishaushalt 

und in einen Finanzhaushalt zu gliedern. Der Stellen-
plan für die Beamten, Angestellten und Arbeiter ist 
Teil des Haushaltsplans. 

 
 (4) Der Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen, wenn 

der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge ebenso hoch 
ist wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendun-
gen 

 
§ 114c 

Wirkungen des Haushaltsplans 
 
 (1) Der Haushaltsplan ermächtigt den Gemeindevor-

stand, Aufwendungen und Auszahlungen zu leisten 
und Verpflichtungen einzugehen. 

 (2) Durch den Haushaltsplan werden Ansprüche oder 
Verbindlichkeiten weder begründet noch aufgehoben. 

 
§ 114d 

Erlass der Haushaltssatzung 
 
 Für den Erlass der Haushaltssatzung gilt § 97 entspre-

chend. 
 

§ 114e 
Nachtragssatzung 

 
 (1) Die Haushaltssatzung kann nur durch Nachtragssat-

zung geändert werden, die bis zum Ablauf des Haus-
haltsjahres zu beschließen ist. 
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 (2) Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragssat-

zung zu erlassen, wenn 

 1. sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt trotz Ausnut-
zung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbe-
trag entstehen oder ein veranschlagter Fehlbedarf 
sich wesentlich erhöhen wird und der Haus-
haltsausgleich nur durch eine Änderung der Haus-
haltssatzung erreicht werden kann, 

 2. sich zeigt, dass im Finanzhaushalt ein erheblicher 
Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsaus-
gleich nur durch eine Änderung der Haushaltssat-
zung erreicht werden kann, 

 3. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Auf-
wendungen und Auszahlungen bei einzelnen An-
sätzen oder einzelnen vorgegebenen Finanzrahmen 
(Budget) in einem im Verhältnis zu den gesamten 
Aufwendungen und Auszahlungen erheblichen 
Umfang geleistet werden müssen, 

 4. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Inves-
titionen oder  

 5. Beamte, Angestellte oder Arbeiter eingestellt, beför-
dert oder in eine höhere Vergütungs- oder Lohngrup-
pe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die 
hierzu notwendigen Stellen nicht enthält. 

 
 (3) Abs. 2 Nr. 2 bis 5 findet keine Anwendung auf 

 1. den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage-
vermögens und Baumaßnahmen, für die unerhebli-
che Auszahlungen zu leisten sind, sowie auf In-
standsetzungen an Bauten und Anlagen, die unab-
weisbar sind, 

 2. die Umschuldung von Krediten, 

 3. Abweichungen vom Stellenplan und die Leistung 
höherer Personalaufwendungen und Auszahlungen, 
soweit sie aufgrund des Besoldungs- und Tarif-
rechts zwingend erforderlich sind, 

 4. nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendun-
gen, die bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 
festgestellt werden und nicht zu Auszahlungen füh-
ren. 

 
 (4) Im Übrigen gilt § 97 entsprechend. 
 

§ 114f 
Vorläufige Haushaltsführung 

 
 (1) Ist die Haushaltssatzung bei Beginn des Haushalts-

jahres noch nicht bekannt gemacht, so darf die Ge-
meinde 

 1. nur die finanziellen Leistungen erbringen, zu denen 
sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiter-
führung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar 
sind; sie darf insbesondere Bauten, Beschaffungen 
und sonstige Leistungen des Finanzhaushalts fort-
setzen, für die im Haushaltsplan eines Vorjahres 
Beträge vorgesehen waren, 

 2. die Steuern, deren Sätze für jedes Haushaltsjahr 
festzusetzen sind, nach den Sätzen des Vorjahres 
erheben, 

 3. Kredite umschulden. 
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 (2) Reichen die Finanzmittel für die Fortsetzung der 

Bauten, der Beschaffungen und der sonstigen Leistun-
gen des Finanzhaushalts nach Abs. 1 Nr. 1 nicht aus, so 
darf die Gemeinde Kredite für Investitionen und Inves-
titionsförderungsmaßnahmen bis zu einem Viertel der 
in der Haushaltssatzung des Vorjahres festgesetzten 
Kredite aufnehmen. 

 
 (3) Der Stellenplan des Vorjahres gilt weiter, bis die 

Haushaltssatzung für das neue Haushaltsjahr bekannt 
gemacht ist. 

 
§ 114g 

Überplanmäßige und außerplanmäßige 
Aufwendungen und Auszahlungen 

 
 (1) Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwen-

dungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie 
unvorhergesehen und unabweisbar sind und die De-
ckung gewährleistet ist. Über die Leistung dieser Auf-
wendungen und Auszahlungen entscheidet der Ge-
meindevorstand, soweit die Gemeindevertretung keine 
andere Regelung trifft. Sind die Aufwendungen und 
Auszahlungen nach Umfang und Bedeutung erheblich, 
bedürfen sie der vorherigen Zustimmung der Gemein-
devertretung; im Übrigen ist der Gemeindevertretung 
davon alsbald Kenntnis zu geben. 

 
 (2) Für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-

nahmen, die im folgenden Jahr fortgesetzt werden, sind 
überplanmäßige Auszahlungen auch dann zulässig, 
wenn ihre Deckung im laufenden Jahr nur durch Erlass 
einer Nachtragssatzung möglich wäre, die Deckung a-
ber im folgenden Jahr gewährleistet ist. Abs. 1 Satz 2 
und 3 gilt entsprechend. 

 (3) Abs. 1 und 2 gelten auch für Maßnahmen, durch die 
überplanmäßige oder außerplanmäßige Aufwendungen 
und Auszahlungen entstehen können. 

 (4) Nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendun-
gen, die erst bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 
festgestellt werden können und nicht zu Auszahlungen 
führen, gelten nicht als überplanmäßige oder außer-
planmäßige Aufwendungen. 

 (5) § 114e Abs. 2 bleibt unberührt. 
 

§ 114h 
Ergebnis- und Finanzplanung 

 
 (1) Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine 

fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu 
legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haus-
haltsjahr. 

 (2) In der Ergebnis- und Finanzplanung sind Umfang 
und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwen-
dungen sowie der Auszahlungen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen und die Deckungs-
möglichkeiten darzustellen. Die für das Kommunal-
recht zuständige Ministerin oder der hierfür zuständige 
Minister hat hierzu im Einvernehmen mit der Ministe-
rin oder dem Minister der Finanzen rechtzeitig Orien-
tierungsdaten bekannt zu geben. 

 (3) Als Grundlage für die Ergebnis- und Finanzplanung 
stellt der Gemeindevorstand den Entwurf eines Investi-
tionsprogramms auf. Das Investitionsprogramm wird 
von der Gemeindevertretung beschlossen. Ist ein Bei-
geordneter für die Verwaltung des Finanzwesens be-
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stellt, so bereitet er den Entwurf vor. Er ist berechtigt, 
seine abweichende Stellungnahme zu dem Entwurf des 
Gemeindevorstands der Gemeindevertretung vorzule-
gen. 

 (4) Die Ergebnis- und Finanzplanung ist der Gemein-
devertretung spätestens mit dem Entwurf der Haus-
haltssatzung zur Unterrichtung vorzulegen. 

 (5) Die Ergebnis- und Finanzplanung und das Investi-
tionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupas-
sen und fortzuführen. 

 (6) Die Gemeinde soll rechtzeitig geeignete Maßnah-
men treffen, die nach der Ergebnis- und Finanzplanung 
erforderlich sind, um eine geordnete Haushaltsentwick-
lung unter Berücksichtigung ihrer voraussichtlichen 
Leistungsfähigkeit in den einzelnen Planungsjahren zu 
sichern. 

 
§ 114i 

Verpflichtungsermächtigungen 
 
 (1) Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen in 

künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen dürfen unbeschadet des Abs. 5 nur 
eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu 
ermächtigt. 

 (2) Verpflichtungsermächtigungen dürfen in der Regel 
nur zu Lasten der dem Haushaltsjahr folgenden drei 
Jahre veranschlagt werden, in Ausnahmefällen bis zum 
Abschluss einer Maßnahme; sie sind nur zulässig, 
wenn die Finanzierung der aus ihrer Inanspruchnahme 
entstehenden Auszahlungen in den künftigen Haushal-
ten gesichert erscheint. 

 (3) Verpflichtungsermächtigungen gelten bis zum Ende 
des Haushaltsjahres und, wenn die Haushaltssatzung 
für das folgende Haushaltsjahr nicht rechtzeitig öffent-
lich bekannt gemacht wird, bis zur Bekanntmachung 
dieser Haushaltssatzung. 

 (4) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigun-
gen bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung der Ge-
nehmigung der Aufsichtsbehörde, wenn in den Jahren, 
zu deren Lasten sie veranschlagt sind, Kreditaufnah-
men vorgesehen sind. § 114j Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt 
entsprechend. 

 (5) Verpflichtungen im Sinne des Abs. 1 dürfen über-
planmäßig oder außerplanmäßig eingegangen werden, 
wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und 
der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag 
der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten 
wird. § 114g Abs.1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

 
§ 114j 
Kredite 

 
 (1) Kredite dürfen unbeschadet des § 93 Abs. 3 nur im 

Finanzhaushalt und nur für Investitionen, Investitions-
förderungsmaßnahmen und zur Umschuldung aufge-
nommen werden. Über die Aufnahme und die Kredit-
bedingungen entscheidet die Gemeindevertretung, so-
weit sie keine andere Regelung trifft. 

 (2) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnah-
men für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung der 
Genehmigung der Aufsichtsbehörde (Gesamtgenehmi-
gung). Die Genehmigung soll nach den Grundsätzen 
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einer geordneten Haushaltswirtschaft erteilt oder ver-
sagt werden; sie kann unter Bedingungen erteilt und 
mit Auflagen verbunden werden. Die Genehmigung ist 
in der Regel zu versagen, wenn festgestellt wird, dass 
die Kreditverpflichtungen nicht mit der dauernden 
Leistungsfähigkeit der Gemeinde im Einklang stehen. 

 (3) Die Kreditermächtigung gilt bis zum Ende des auf 
das Haushaltsjahr folgenden Jahres und, wenn die 
Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht recht-
zeitig bekannt gemacht wird, bis zur Bekanntmachung 
dieser Haushaltssatzung. 

 (4) Die Aufnahme der einzelnen Kredite, deren Ge-
samtbetrag nach Abs. 2 genehmigt worden ist, bedarf 
der Genehmigung der Aufsichtsbehörde (Einzelge-
nehmigung), 

 1. wenn die Kreditaufnahmen nach § 19 des Gesetzes 
zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der 
Wirtschaft vom 8. Juni 1967, zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 
2304), beschränkt worden sind, 

 2. wenn sich die Aufsichtsbehörde dies im Einzelfall 
wegen der Gefährdung der dauernden Leistungsfä-
higkeit der Gemeinde in der Gesamtgenehmigung 
vorbehalten hat. 

 Im Fall der Nr. 1 kann die Genehmigung nur nach 
Maßgabe der Kreditbeschränkungen versagt werden. 

 (5) Die für das Kommunalrecht zuständige Ministerin 
oder der hierfür zuständige Minister kann im Einver-
nehmen mit der Ministerin oder dem Minister der Fi-
nanzen durch Rechtsverordnung bestimmen, dass die 
Aufnahme von Krediten von der Genehmigung (Ein-
zelgenehmigung) der Aufsichtsbehörde abhängig ge-
macht wird mit der Maßgabe, dass die Genehmigung 
versagt werden kann, wenn die Kreditbedingungen die 
Entwicklung am Kreditmarkt ungünstig beeinflussen 
oder die Versorgung der Gemeinden mit Krediten zu 
wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen stören könn-
ten. Eine Rechtsverordnung nach Satz 1 ist unverzüg-
lich nach ihrer Verkündung dem Landtag mitzuteilen. 
Sie ist aufzuheben, wenn es der Landtag verlangt. 

 (6) Die Aufnahme eines vom Land Hessen gewährten 
Kredits bedarf keiner Einzelgenehmigung, wenn an der 
Bewilligung die für das Kommunalrecht zuständige 
Ministerin oder der hierfür zuständige Minister betei-
ligt ist. 

 (7) Die Begründung einer Zahlungsverpflichtung, die 
wirtschaftlich einer Kreditverpflichtung gleichkommt, 
bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Abs. 2 
Satz 2 und 3 und Abs. 6 gelten sinngemäß. Eine Ge-
nehmigung ist nicht erforderlich für die Begründung 
von Zahlungsverpflichtungen im Rahmen der laufen-
den Verwaltung. 

 (8) Die Gemeinde darf zur Sicherung des Kredits oder 
einer Zahlungsverpflichtung nach Abs. 7 keine Sicher-
heiten bestellen. Die Aufsichtsbehörde kann Ausnah-
men zulassen, wenn die Bestellung von Sicherheiten 
der Verkehrsübung entspricht. 

 
§ 114k 

Sicherheiten und Gewährleistung für Dritte 
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 (1) Die Gemeinde darf keine Sicherheiten zugunsten 

Dritter bestellen. Die Aufsichtsbehörde kann Ausnah-
men zulassen. 

 
 (2) Die Gemeinde darf Bürgschaften und Verpflichtun-

gen aus Gewährverträgen nur im Rahmen der Erfüllung 
ihrer Aufgaben übernehmen. Die Rechtsgeschäfte be-
dürfen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, soweit 
sie nicht im Rahmen der laufenden Verwaltung abge-
schlossen werden; § 114j Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt ent-
sprechend. 

 
 (3) Abs. 2 gilt sinngemäß für Rechtsgeschäfte, die den 

in Abs. 2 genannten Rechtsgeschäften wirtschaftlich 
gleichkommen, insbesondere für die Zustimmung zu 
Rechtsgeschäften Dritter, aus denen der Gemeinde in 
künftigen Haushaltsjahren Verpflichtungen zu finan-
ziellen Leistungen erwachsen können. 

 
 (4) Für Rechtsgeschäfte der in Abs. 1 bis 3 beschriebe-

nen Art, die von der Gemeinde zur Förderung des Städ-
te- und Wohnungsbaus abgeschlossen werden oder die 
für den Haushalt der Gemeinde keine besondere Belas-
tung bedeuten, ist keine Genehmigung erforderlich. 

 
§ 114l 

Kassenkredite 
 
 Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann 

die Gemeinde Kassenkredite bis zu dem in der Haus-
haltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, 
soweit für die Kasse keine anderen Mittel zur Verfü-
gung stehen. Diese Ermächtigung gilt über das Haus-
haltsjahr hinaus bis zur Bekanntmachung der neuen 
Haushaltssatzung. 

 
§ 114m 

Liquiditätssicherung, Rücklagen, Rückstellungen 
 
 (1) Die Gemeinde hat ihre stetige Zahlungsfähigkeit 

sicherzustellen. 
 
 (2) Überschüsse der Ergebnisrechnung sind den Rück-

lagen zuzuführen, soweit nicht Fehlbeträge aus Vorjah-
ren auszugleichen sind. Rücklagen können auch aus 
zweckgebundenen Erträgen sowie für sonstige Zwecke 
gebildet werden. 

 
 (3) Die Bildung von Rücklagen darf, soweit nicht et-

was anderes bestimmt ist, nur unterbleiben, wenn ande-
renfalls der Ausgleich des Haushalts gefährdet wäre. 

 
 (4) Für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendun-

gen sind Rückstellungen in angemessener Höhe zu bil-
den. 

 
§ 114n 

Haushaltswirtschaftliche Sperre 
 
 Wenn die Entwicklung der Erträge, der Einzahlungen, 

der Aufwendungen oder der Auszahlungen es erfor-
dert, kann der Gemeindevorstand es von seiner Einwil-
ligung abhängig machen, ob Verpflichtungen einge-
gangen  
oder Aufwendungen und Auszahlungen geleistet wer-
den. 

 
§ 114o 

Erwerb und Verwaltung von Vermögen, Wertansätze 
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 Für den Erwerb und die Verwaltung von Vermögens-

gegenständen und für die Wertansätze in der Bilanz gilt 
§ 108 entsprechend mit der Maßgabe, dass die Eröff-
nungsbilanz und die erstmalige Schlussbilanz auch zu 
einem jeweils früheren Zeitpunkt aufgestellt werden 
können. 

§ 114p 
Veräußerung von Vermögen 

 
 Für die Veräußerung von Vermögen gilt § 109 entspre-

chend. 
 

§ 114q 
Gemeindekasse 

 
 Für die Gemeindekasse gilt § 110 entsprechend. 
 

§ 114r 
Übertragung von Kassengeschäften, Automation 

 
 Für die Übertragung von Kassengeschäften und die 

Automation gilt § 111 entsprechend. 
 

§ 114s 
Jahresabschluss, konsolidierter Jahresabschluss, 

Gesamtabschluss 
 
 (1) Die Gemeinde hat für den Schluss eines jeden 

Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Er 
ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. 
Er hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, 
Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendun-
gen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, 
soweit durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes 
nichts anderes bestimmt ist. Der Jahresabschluss hat 
die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Gemeinde darzustellen.  

 (2) Der Jahresabschluss besteht aus  

 1. der Vermögensrechnung (Bilanz), 

 2. der Ergebnisrechnung und  

 3. der Finanzrechnung. 

 (3) Der Jahresabschluss ist durch einen Rechenschafts-
bericht zu erläutern. 

 (4) Dem Jahresabschluss sind als Anlagen beizufügen 

 1. ein Anhang, in dem die wesentlichen Posten des 
Jahresabschlusses zu erläutern sind, mit Übersich-
ten über das Anlagevermögen, die Forderungen und 
die Verbindlichkeiten sowie 

 2. eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu 
übertragenden Haushaltsermächtigungen. 

 (5) Der Jahresabschluss der Gemeinde ist mit den Jah-
resabschlüssen 

 1. der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen 
geführt werden, 

 2. der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener 
Rechtspersönlichkeit, ausgenommen die Sparkassen 
und Sparkassenzweckverbände, an denen die Ge-
meinde beteiligt ist; für mittelbare Beteiligungen 
gilt § 290 des Handelsgesetzbuches, 
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 3. der Zweckverbände und Arbeitsgemeinschaften 

nach dem Gesetz über die kommunale Gemein-
schaftsarbeit mit kaufmännischer Rechnungsle-
gung, bei denen die Gemeinde Mitglied ist, 

 4. der rechtlich selbstständigen kommunalen Stiftun-
gen mit kaufmännischer Rechnungslegung, 

 5. der Aufgabenträger mit kaufmännischer Rech-
nungslegung, deren finanzielle Grundlage wegen 
rechtlicher Verpflichtung wesentlich durch die Ge-
meinde gesichert wird, 

 zusammenzufassen. Die Gemeinde darf die Zusam-
menfassung mit ihrem ersten und zweiten Jahresab-
schluss nach Aufstellung der Eröffnungsbilanz unter-
lassen. Dem zusammengefassten Jahresabschluss ist 
ein Anhang (Abs. 4 Nr. 1) beizufügen. Die Jahresab-
schlüsse der in Satz 1 genannten Aufgabenträger müs-
sen nicht einbezogen werden, wenn sie für die Ver-
pflichtung nach Abs. 1 Satz 4 von nachrangiger Bedeu-
tung sind. 

 (6) Die Gemeinde hat bei den in Abs. 5 genannten 
Aufgabenträgern darauf hinzuwirken, dass ihr das 
Recht eingeräumt wird, von diesen alle Informationen 
und Unterlagen zu verlangen, die sie für die Zusam-
menfassung der Jahresabschlüsse nach Abs. 5 für er-
forderlich hält.  

 (7) Die Jahresabschlüsse der Aufgabenträger nach Abs. 
5, bei denen der Gemeinde die Mehrheit der Stimm-
rechte zusteht, sind entsprechend den §§ 300 bis 309 
des Handelsgesetzbuches in die Zusammenfassung 
nach Abs. 5 einzubeziehen. Die Jahresabschlüsse der 
Aufgabenträger nach Abs. 5, bei denen der Gemeinde 
nicht die Mehrheit der Stimmrechte zusteht, sind ent-
sprechend den §§ 311 und 312 des Handelsgesetzbu-
ches in die Zusammenfassung nach Abs. 5 einzubezie-
hen. 

 (8) Der zusammengefasste Jahresabschluss ist um eine 
Kapitalflussrechnung zu ergänzen und durch einen Be-
richt zu erläutern (Gesamtabschluss). Dem Bericht sind 
Angaben zu den Jahresabschlüssen der Aufgabenträger 
nach Abs. 5 Satz 1, die nicht in die Zusammenfassung 
einbezogen sind, anzufügen.  

 (9) Der Gemeindevorstand soll den Jahresabschluss der 
Gemeinde innerhalb von vier Monaten, den zusam-
mengefassten Jahresabschluss und den Gesamtab-
schluss innerhalb von neun Monaten nach Ablauf des 
Haushaltsjahres aufstellen und die Gemeindevertretung 
unverzüglich über die wesentlichen Ergebnisse der Ab-
schlüsse unterrichten. 

 
§ 114t 

Vorlage an Gemeindevertretung 
 
 Nach Abschluss der Prüfung durch das Rechnungsprü-

fungsamt (§ 128) legt der Gemeindevorstand den Jah-
resabschluss, den zusammengefassten Jahresabschluss 
und den Gesamtabschluss mit dem Schlussbericht des 
Rechnungsprüfungsamts der Gemeindevertretung zur 
Beratung und Beschlussfassung vor. 

 
§ 114u 

Entlastung 
 

 (1) Die Gemeindevertretung beschließt über den vom 
Rechnungsprüfungsamt geprüften Jahresabschluss, zu-
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sammengefassten Jahresabschluss und Gesamtab-
schluss bis spätestens 31. Dezember des zweiten auf 
das Haushaltsjahr folgenden Jahres und entscheidet 
zugleich  
über die Entlastung des Gemeindevorstands. Verwei-
gert die Gemeindevertretung die Entlastung oder 
spricht sie die Entlastung mit Einschränkungen aus, so 
hat sie dafür die Gründe anzugeben. 

 (2) Der Beschluss über den Jahresabschluss, den zu-
sammengefassten Jahresabschluss und den Gesamtab-
schluss sowie die Entlastung ist öffentlich bekannt zu 
machen. Im Anschluss an die Bekanntmachung ist der 
Jahresabschluss, der zusammengefasste Jahresab-
schluss und der Gesamtabschluss mit dem Rechen-
schaftsbericht an sieben Tagen öffentlich auszulegen; 
in der Bekanntmachung ist auf die Auslegung hinzu-
weisen. Der Beschluss nach Satz 1 ist mit dem 
Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamts unverzüg-
lich der Aufsichtsbehörde vorzulegen." 

 
30. § 121 erhält folgende Fassung: 
 

"§ 121 
Wirtschaftliche Betätigung 

 
 (1) Die Gemeinde darf sich wirtschaftlich betätigen, 

wenn 

 1. der öffentliche Zweck die Betätigung rechtfertigt,  

 2. die Betätigung nach Art und Umfang in einem 
angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit 
der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf 
steht und  

 3. der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich 
durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt 
werden kann.  

 Soweit Tätigkeiten vor dem 1. April 2004 ausgeübt 
wurden, sind sie ohne die in Satz 1 Nr. 3 genannten 
Einschränkungen zulässig. 

 (2) Als wirtschaftliche Betätigung gelten nicht Tätig-
keiten 

 1. zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist, 

 2. auf den Gebieten des Bildungs-, Gesundheits- und 
Sozialwesens, der Kultur, des Sports, der Erholung, 
der Abfall- und Abwasserbeseitigung sowie 

 3. zur Deckung des Eigenbedarfs. 

 Auch diese Unternehmen und Einrichtungen sind, 
soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, 
nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten 
und können entsprechend den Vorschriften über die 
Eigenbetriebe geführt werden.  

 (3) Die für das Kommunalrecht zuständige Ministerin 
oder der hierfür zuständige Minister kann durch 
Rechtsverordnung bestimmen, dass Unternehmen und 
Einrichtungen, die Tätigkeiten nach Abs. 2 wahrneh-
men und die nach Art und Umfang eine selbstständige 
Verwaltung und Wirtschaftsführung erfordern, ganz 
oder teilweise nach den für die Eigenbetriebe geltenden 
Vorschriften zu führen sind; hierbei können auch Re-
gelungen getroffen werden, die von einzelnen für die 
Eigenbetriebe geltenden Vorschriften abweichen. 

 (4) Ist eine Betätigung zulässig, sind verbundene Tä-
tigkeiten, die üblicherweise im Wettbewerb zusammen 
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mit der Haupttätigkeit erbracht werden, ebenfalls zu-
lässig; mit der Ausführung dieser Tätigkeiten sollen 
private Dritte beauftragt werden, soweit das nicht un-
wirtschaftlich ist.  

 (5) Die Betätigung außerhalb des Gemeindegebietes ist 
zulässig, wenn 

 1. bei wirtschaftlicher Betätigung die Voraussetzun-
gen des Abs. 1 vorliegen und 

 2. die berechtigten Interessen der betroffenen kommu-
nalen Gebietskörperschaften gewahrt sind. Bei ge-
setzlich liberalisierten Tätigkeiten gelten nur die In-
teressen als berechtigt, die nach den maßgeblichen 
Vorschriften eine Einschränkung des Wettbewerbs 
zulassen. 

 (6) Vor der Entscheidung über die Errichtung, Über-
nahme oder wesentliche Erweiterung von wirtschaftli-
chen Unternehmen sowie über eine unmittelbare oder 
mittelbare Beteiligung ist die Gemeindevertretung auf 
der Grundlage einer Markterkundung umfassend über 
die Chancen und Risiken der beabsichtigten unterneh-
merischen Betätigung sowie über deren zu erwartende 
Auswirkungen auf das Handwerk und die mittelständi-
sche Wirtschaft zu unterrichten. Vor der Befassung in 
der Gemeindevertretung ist den örtlichen Handwerks-
kammern, Industrie- und Handelskammern sowie Ver-
bänden Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, so-
weit ihr Geschäftsbereich betroffen ist. Die Stellung-
nahmen sind der Gemeindevertretung zur Kenntnis zu 
geben.  

 (7) Die Gemeinden haben mindestens einmal in jeder 
Wahlzeit zu prüfen, inwieweit ihre wirtschaftliche Be-
tätigung noch die Voraussetzungen des Abs. 1 erfüllt 
und inwieweit die Tätigkeiten privaten Dritten übertra-
gen werden können. 

 (8) Wirtschaftliche Unternehmen der Gemeinde sind so 
zu führen, dass sie einen Überschuss für den Haushalt 
der Gemeinde abwerfen, soweit dies mit der Erfüllung 
des öffentlichen Zwecks in Einklang zu bringen ist. Die 
Erträge jedes Unternehmens sollen mindestens so hoch 
sein, dass  

 1. alle Aufwendungen und kalkulatorischen Kosten 
gedeckt werden,  

 2. die Zuführungen zum Eigenkapital (Rücklagen) 
ermöglicht werden, die zur Erhaltung des Vermö-
gens des Unternehmens sowie zu seiner technischen 
und wirtschaftlichen Fortentwicklung notwendig 
sind und  

 3. eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals 
erzielt wird.  

 Lieferungen und Leistungen von anderen Unternehmen 
und Verwaltungszweigen der Gemeinde an das Unter-
nehmen sowie Lieferungen und Leistungen des Unter-
nehmens an andere Unternehmen und Verwaltungs-
zweige der Gemeinde sind kostendeckend zu vergüten. 

 (9) Bankunternehmen darf die Gemeinde nicht errich-
ten, übernehmen oder betreiben. Für das öffentliche 
Sparkassenwesen verbleibt es bei den besonderen Vor-
schriften." 

 
31. § 122 wird wie folgt geändert: 

 a) Als neuer Abs. 3 wird eingefügt: 
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  "(3) Eine Aktiengesellschaft soll die Gemeinde nur 

errichten, übernehmen, wesentlich erweitern oder 
sich daran beteiligen, wenn der öffentliche Zweck 
des Unternehmens nicht ebenso gut in einer ande-
ren Rechtsform erfüllt werden kann." 

 b) Die bisherigen Abs. 3 bis 5 werden Abs. 4 bis 6.  

 c) Im neuen Abs. 4 Nr. 2 wird die Angabe "(§ 127a)" 
durch die Angabe "(§ 121 Abs. 8)" ersetzt." 

 d) Im neuen Abs. 5 wird die Angabe "und 2" durch die 
Angabe "bis 3" ersetzt." 

 
32. § 123 wird wie folgt geändert: 

 a) In Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 werden nach dem Wort "ihr" 
die Worte "und dem für sie zuständigen überörtli-
chen Prüfungsorgan" eingefügt. 

 b) In Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe "soweit ihr Inte-
resse dies erfordert," gestrichen. 

 
33. Nach § 123 wird als § 123a eingefügt: 

 
"§ 123a 

Beteiligungsbericht und Offenlegung 
 
 (1) Die Gemeinde hat zur Information der Gemeinde-

vertretung und der Öffentlichkeit jährlich einen Bericht 
über ihre Beteiligungen an Unternehmen in einer 
Rechtsform des Privatrechts zu erstellen. In dem Be-
richt sind alle Unternehmen aufzuführen, bei denen die 
Gemeinde mindestens über den fünften Teil der Anteile 
verfügt. 

 (2) Der Beteiligungsbericht soll mindestens Angaben 
enthalten über 

 1. den Gegenstand des Unternehmens, die Beteili-
gungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und 
die Beteiligungen des Unternehmens,  

 2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks 
durch das Unternehmen,  

 3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Ertrags-
lage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen 
und -entnahmen durch die Gemeinde und die Aus-
wirkungen auf die Haushaltswirtschaft, die Kredit-
aufnahmen, die von der Gemeinde gewährten Si-
cherheiten, 

 4. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 121 
Abs. 1 für das Unternehmen. 

 Gehören einer Gemeinde Anteile an einem Unterneh-
men in dem in § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes 
bezeichneten Umfang, hat sie darauf hinzuwirken, dass 
die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans, eines 
Aufsichtsrats oder einer ähnlichen Einrichtung jährlich 
der Gemeinde die ihnen jeweils im Geschäftsjahr ge-
währten Bezüge mitteilen und ihrer Veröffentlichung 
zustimmen. Diese Angaben sind in den Beteiligungsbe-
richt aufzunehmen. Soweit die in Satz 2 genannten Per-
sonen ihr Einverständnis mit der Veröffentlichung ihrer 
Bezüge nicht erklären, sind die Gesamtbezüge so zu 
veröffentlichen, wie sie von der Gesellschaft nach den 
Vorschriften des Handelsgesetzbuchs in den Anhang 
zum Jahresabschluss aufgenommen werden. 

 (3) Der Beteiligungsbericht ist in der Gemeindevertre-
tung in öffentlicher Sitzung zu erörtern. Die Gemeinde 
hat die Einwohner über das Vorliegen des Beteili-
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gungsberichtes in geeigneter Form zu unterrichten. Die 
Einwohner sind berechtigt, den Beteiligungsbericht 
einzusehen." 

 
34. In § 125 Abs. 1 wird nach Satz 4 folgender Satz einge-

fügt: 
 
 "Vorbehaltlich entgegenstehender zwingender Rechts-

vorschriften haben sie den Gemeindevorstand über alle 
wichtigen Angelegenheiten möglichst frühzeitig zu un-
terrichten und ihm auf Verlangen Auskunft zu ertei-
len." 

 
35. § 127a wird aufgehoben. 
 
36. Die bisherigen §§ 127b und 127c werden §§ 127a und 

127b. 
 
37. Im neuen § 127a Abs. 2 wird die Angabe "§ 122 Abs. 

4" durch "§ 122 Abs. 5" ersetzt. 
 
38. § 128 erhält folgende Fassung: 
 

"§ 128 
Prüfung des Jahresabschlusses und der Jahresrechnung 

 
 (1) Das Rechnungsprüfungsamt prüft die Jahresrech-

nung oder den Jahresabschluss, den zusammengefass-
ten Jahresabschluss und den Gesamtabschluss mit allen 
Unterlagen daraufhin, ob 

 1. der Haushaltsplan eingehalten ist, 

 2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rech-
nerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt sind, 

 3. bei den Einnahmen und Ausgaben, den Erträgen, 
Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen 
sowie bei der Vermögens- und Schuldenverwaltung 
nach den geltenden Vorschriften verfahren worden 
ist, 

 4. die Anlagen zur Jahresrechnung oder zum Jahres-
abschluss vollständig und richtig sind, 

 5. die Jahresabschlüsse nach § 114s ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde 
darstellen, 

 6. ob die Berichte nach §§ 112 Abs. 1 und 114s Abs. 3 
und 8 eine zutreffende Vorstellung von der Lage 
der Gemeinde vermitteln. 

 (2) Das Rechnungsprüfungsamt fasst das Ergebnis 
seiner Prüfung in einem Schlussbericht zusammen."  

 
39. § 130 Abs. 4 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

 a) Die Worte "muß Beamter sein und" werden gestri-
chen. 

 b) Nach dem Wort "Ehe" werden die Worte "oder 
durch eingetragene Lebenspartnerschaft" eingefügt. 

 
40. In § 131 Abs. 1 Nr. 1 werden nach dem Wort "Prü-

fung" die Worte "des Jahresabschlusses und" einge-
fügt. 

 
41. § 133 erhält folgende Fassung: 

"§ 133 
Zulassung von Ausnahmen 
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 Das für das Kommunalrecht zuständige Ministerium 

kann im Interesse der Weiterentwicklung des kommu-
nalen Haushalts- und Rechnungswesens im Einzelfall 
von den Regelungen über die Haushaltssatzung, den 
Haushaltsplan, den Stellenplan, die Jahresrechnung, 
den Jahresabschluss, die örtliche Rechnungsprüfung, 
zum Gesamtdeckungsprinzip, zur Deckungsfähigkeit 
und zur Buchführung sowie zu anderen Regelungen, 
die hiermit im Zusammenhang stehen, Ausnahmen zu-
lassen. Die gilt auch für die nach § 154 erlassenen Re-
gelungen. Die Ausnahmegenehmigung kann unter Be-
dingungen und Auflagen erteilt werden." 

42. In § 134 Abs. 2 wird die Angabe "§ 127c" durch die 
Angabe "§ 127b“ ersetzt. 

 
43. § 154 wird wie folgt geändert: 

 a) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

  aa) Nr. 1 bis 4 erhalten folgende Fassung: 

   "1. Inhalt und Gestaltung des Haus-
haltsplans, der mittelfristigen Ergebnis- 
und Finanzplanung und des Investiti-
onsprogramms sowie die Haushaltsfüh-
rung, die Haushaltsüberwachung und 
die Haushaltssicherung; dabei kann be-
stimmt werden, dass Einnahmen und 
Ausgaben oder Einzahlungen und Aus-
zahlungen, deren Kosten ein Dritter 
trägt oder die von einer zentralen Stelle 
angenommen oder ausgezahlt werden, 
nicht im Haushalt der Gemeinde abzu-
wickeln sind und dass für Sanierungs-, 
Entwicklungs- und Umlegungsmaß-
nahmen Sonderrechnungen zu führen 
sind, 

   2. die Veranschlagung von Einnah-
men, Ausgaben, Einzahlungen, Aus-
zahlungen und Verpflichtungsermäch-
tigungen für einen vom Haushaltsjahr 
abweichenden Wirtschaftszeitraum, 

   3. die Bildung einer Liquiditätsreserve 
sowie die Bildung, vorübergehende In-
anspruchnahme und Verwendung von 
Rücklagen und Rückstellungen, 

   4. die Erfassung, den Nachweis, die 
Bewertung, die Fortschreibung und die 
Abschreibung der Vermögensgegens-
tände und der Schulden," 

  bb) Nr. 8 erhält folgende Fassung: 

   "8. Inhalt und Gestaltung der Jahres-
rechnung, des Jahresabschlusses, des 
konsolidierten Jahresabschlusses und 
des Gesamtabschlusses sowie die Ab-
deckung von Fehlbeträgen," 

  cc) Nr. 10 erhält folgende Fassung: 

   "10. die Anwendung der Vorschriften 
für das Haushalts- und Rechnungswe-
sen nach den Grundsätzen der doppel-
ten Buchführung," 

 b) Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

  aa) Nach Nr. 2 wird als neue Nr. 3 eingefügt: 
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   "3. die Beschreibung und Gliederung der 

Produktbereiche und Produktgruppen,“ 

  bb) Die bisherigen Nr. 3 bis 5 werden Nr. 4 bis 
6. 

  cc) Nr. 6 erhält folgende Fassung: 

   "6. die Zahlungsanordnungen, die Buch-
führung, den Kontenrahmen, die Jahres-
rechnung und ihre Anlagen, den Jahres-
abschluss, den konsolidierten Jahresab-
schluss sowie den Gesamtabschluss und 
deren Anlagen," 

  dd) Nach Nr. 6 wird folgende Nr. 7 angefügt: 

   "7. die Kosten- und Leistungsrechnung." 
 
44. In § 156 wird die Angabe "am 31. Dezember 2005" 

durch die Angabe "mit Ablauf des 31. Dezember 2011" 
ersetzt. 

 
 

Artikel 2 
Änderung der Hessischen Landkreisordnung 

 
Die Hessische Landkreisordnung in der Fassung vom 1. April 
1993 (GVBl. 1992 I S. 569), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 22. Dezember 2000 (GVBl. I S. 588), wird wie folgt 
geändert: 
 
1. Nach § 10 wird als § 10a eingefügt: 

„§ 10a 
Funktionsbezeichnungen 

 Funktionsbezeichnungen dieses Gesetzes werden in 
weiblicher oder männlicher Form geführt.“ 

2. § 11 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

 "(2) Der Kreistag bestimmt mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl seiner Mitglieder 
den Sitz der Kreisverwaltung. Der Beschluss bedarf der 
Genehmigung der oberen Aufsichtsbehörde." 

3. § 25 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

 a) In Satz 1 wird das Wort "fünfzehn" durch das Wort 
"zwölf" ersetzt. 

 b) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

  "In der niedrigsten Einwohnergrößenklasse kann 
die Zahl der Kreistagsabgeordneten bis auf 41 ab-
gesenkt werden." 

4. § 26a Abs. 1 Satz 4 erhält folgende Fassung: 

 "Eine Fraktion muss aus mindestens zwei Kreistagsab-
geordneten bestehen." 

5. § 28a Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

 a) In Satz 1 wird die Angabe ", es anzunehmen oder" 
durch die Worte "oder es" ersetzt. 

 b) In Satz 2 wird die Angabe ", der Annahme und" 
durch die Worte "oder der" ersetzt. 

6. § 30 Nr. 7 und 8 erhalten folgende Fassung: 

 "7. die Zustimmung zu überplanmäßigen und außer-
planmäßigen Ausgaben nach näherer Maßgabe 
der §§ 100 oder 114g der Hessischen Gemeinde-
ordnung, 
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 8. die Beratung der Jahresrechnung (§ 112) oder des 

Jahresabschlusses (§ 114s) und die Entlastung des 
Kreisausschusses," 

7. § 37 Abs. 1d erhält folgende Fassung: 

 "(1d) Bei der Ermittlung der Bewerber für die Stich-
wahl und bei der Stichwahl entscheidet bei gleicher 
Zahl an gültigen Stimmen das vom Wahlleiter in der 
Sitzung des Wahlausschusses zu ziehende Los.“ 

8. In § 38 Abs. 2 Satz 6 wird die Zahl "6" durch die Zahl 
"5" ersetzt. 

9. § 49 wird wie folgt geändert: 

 a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

  aa) In Satz 3 wird nach dem Wort "von" das 
Wort "mindestens" eingefügt. 

  bb) Nach Satz 6 wird folgender Satz angefügt: 

   "§ 63 findet keine Anwendung." 

 b) In Abs. 2 Satz 2 wird die Zahl "6" durch die Zahl 
"7" ersetzt. 

 c) Abs. 3 Satz 2 wird aufgehoben. 

 d) Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

  aa) Satz 3 erhält folgende Fassung: 

   "Zur Einleitung des Abwahlverfahrens bedarf 
es eines von mindestens der Hälfte der gesetz-
lichen Zahl der Mitglieder des Kreistags ge-
stellten Antrages und eines mit einer Mehrheit 
von mindestens zwei Dritteln der gesetzlichen 
Zahl der Mitglieder des Kreistags zu fassen-
den Beschlusses; § 63 findet keine Anwen-
dung." 

  bb) In Satz 5 wird die Angabe "; Abs. 3 Satz 2 gilt 
entsprechend" gestrichen. 

10. In § 53 Abs. 2 Satz 1 werden nach dem Wort "Einnah-
men" die Worte "oder Erträge und Einzahlungen" ein-
gefügt. 

11. In § 68 wird die Angabe "am 31. Dezember 2005" 
durch die Angabe "mit Ablauf des 31. Dezember 2011" 
ersetzt.  

 
 

Artikel 3 
Änderung des Gesetzes über die Mittelstufe der Verwal-

tung und den Landeswohlfahrtsverband Hessen 
 
Das Gesetz über die Mittelstufe der Verwaltung und den Lan-
deswohlfahrtsverband Hessen vom 7. Mai 1953 (GVBl. I 
S. 93), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Juni 2002 
(GVBl. I S. 342), wird wie folgt geändert: 
 
1. § 12 wird wie folgt geändert: 

 a) In Abs. 2 Satz 1 werden nach dem Wort "Einnah-
men" die Worte "oder Erträge und Einzahlungen" 
eingefügt. 

 b) In Abs. 3 Nr. 5 werden nach dem Wort "Jahres-
rechnung" die Worte "oder den Jahresabschluss, 
zusammengefassten Jahresabschluss und Gesamt-
abschluss" eingefügt. 

 
2. § 20 wird wie folgt geändert: 
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 a) Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

  "(2) Soweit die Einnahmen oder Erträge und Ein-
zahlungen nicht ausreichen, erhebt der Landeswohl-
fahrtsverband Hessen von seinen Mitgliedern eine 
Umlage (Verbandsumlage), die seinen Haushalt 
auszugleichen hat. Wenn die Haushaltswirtschaft 
nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung 
geführt wird, kann dabei ein Teilbetrag unberück-
sichtigt bleiben, der den nicht durch Erträge ge-
deckten Abschreibungen, Rückstellungen und Zu-
führungen zu Sonderposten entspricht. Der Hebe-
satz ist in der Haushaltssatzung für jedes Rech-
nungsjahr entsprechend festzusetzen. Die Umlage-
grundlagen werden im Finanzausgleichsgesetz be-
stimmt." 

 b) Nach Abs. 3 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

  "(4) Wird die Haushaltswirtschaft nach den 
Grundsätzen der doppelten Buchführung geführt, 
ist ein Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung mit Aus-
nahme des Teilbetrages, der den nicht durch Erträge 
gedeckten Abschreibungen, Rückstellungen und 
Zuführungen zu Sonderposten entspricht, spätestens 
im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr aus-
zugleichen. Für den ausgleichspflichtigen Fehlbe-
trag gilt Abs. 3 Satz 2 entsprechend. Der von dieser 
Ausgleichsregelung ausgenommene Teil des Fehl-
betrages kann auf neue Rechnung vorgetragen 
werden; ein nach Ablauf von fünf Jahren nicht aus-
geglichener Teilfehlbetrag ist mit dem Eigenkapital 
zu verrechnen." 

 
3. In § 36 wird die Angabe "am 31. Dezember 2005" 

durch die Angabe "mit Ablauf des 31. Dezember 2011" 
ersetzt. 

 
 

Artikel 4 
Änderung des Eigenbetriebsgesetzes 

 
Das Eigenbetriebsgesetz in der Fassung vom 9. Juni 1989 
(GVB1. I S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. 
Dezember 2000 (GVB1. I S. 542), wird wie folgt geändert:  
 
1. § 2 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
 
 "(3) Besteht die Betriebsleitung aus mehreren Betriebs-

leitern, regelt der Gemeindevorstand mit Zustimmung 
der Betriebskommission die Geschäftsverteilung durch 
eine Geschäftsordnung." 

 
2. In § 5 Satz 1 wird die Angabe "§§ 127 und 127a" durch 

die Angabe "§ 121 Abs. 8 und § 127" ersetzt.  
 
3. In § 6 Abs. 7 werden die Worte "sind als Ehrenbeamte 

der Gemeinde zu berufen" durch die Worte "müssen ih-
ren Wohnsitz nicht in der Gemeinde haben" ersetzt. 

 
4. § 15 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

 a) In Satz 1 wird das Wort "jeden" gestrichen. 

 b) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

  "Dieser kann Festsetzungen für zwei Jahre, nach 
Jahren getrennt, enthalten." 

 
5. § 17 Abs. 8 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
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 "Ausgaben für verschiedene Vorhaben sind gegenseitig 

deckungsfähig, wenn sie sachlich zusammenhängen 
und der Wirtschaftsplan nichts anderes bestimmt." 

 
6. § 27 Abs. 2 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

 "Die Eröffnungsbilanz, der Jahresabschluss und der 
Lagebericht sind von einem durch die Gemeindevertre-
tung zu bestimmenden Abschlussprüfer nach den für 
große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des 
Dritten Buches des Handelsgesetzbuches zu prüfen, 
soweit sich aus diesem Gesetz oder einer hierzu ergan-
genen Rechtsverordnung nichts anderes ergibt." 

 
7. In § 34 wird die Angabe "am 31. März 2006" durch die 

Angabe "mit Ablauf des 31. Dezember 2011" ersetzt. 
 
 

Artikel 5 
Änderung des Gesetzes zur Regelung der überörtlichen 

Prüfung kommunaler Körperschaften in Hessen 
 
Das Gesetz zur Regelung der überörtlichen Prüfung kommu-
naler Körperschaften in Hessen vom 22. Dezember 1993 
(GVBl. I S. 708), geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 
2000 (GVBl. I S. 542), wird wie folgt geändert: 
 
1. § 3 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

 a) Satz 1 erhält folgende Fassung: 

  "Die überörtliche Prüfung hat festzustellen, ob die 
Verwaltung rechtmäßig, sachgerecht und wirt-
schaftlich geführt wird." 

 b) In Satz 2 werden die Worte "insbesondere zu prü-
fen, ob" durch die Worte "grundsätzlich auf ver-
gleichenden Grundlagen zu prüfen, ob insbesonde-
re" ersetzt. 

 
2. In § 4 Abs. 1 Nr. 9 werden die Worte "500 000 Deut-

sche Mark" durch die Worte "dreihunderttausend Euro" 
ersetzt. 

 
3. § 5 Abs. 1 Satz 4 erhält folgende Fassung: 

 "Mit der Wahrnehmung der Prüfungen kann er öffent-
lich bestellte Wirtschaftsprüfer, Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaften, andere geeignete Dritte oder Bedienste-
te nach § 2 beauftragen." 

 
 

Artikel 6 
Änderung des Hessischen Kommunalwahlgesetzes 

 
Das Hessische Kommunalwahlgesetz in der Fassung vom 
4. September 2000 (GVBl. I S. 454), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 6. Februar 2002 (GVBl. I S. 22), wird wie folgt 
geändert: 
 
1. In § 1 Abs. 4 Satz 1 wird der Punkt durch ein Semiko-

lon ersetzt und die Worte "treten weniger Bewerber zur 
Wahl an, als Sitze zu verteilen sind, verringert sich die 
Anzahl der Stimmen entsprechend." angefügt. 

 
2. § 3 Abs. 2 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
 
 "Der Gemeindevorstand teilt das Gemeindegebiet für 

die Stimmabgabe in Wahlbezirke und Briefwahlbezirke 
ein." 
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3. § 4 wird wie folgt geändert: 

 a) Als neuer Abs. 2 wird eingefügt: 

  "(2) Niemand darf in mehr als einem Wahlorgan 
Mitglied sein. Eine Vertrauensperson oder eine 
stellvertretende Vertrauensperson darf nicht zu ei-
nem Mitglied oder einem stellvertretenden Mitglied 
eines Wahlorgans bestellt werden. Bewerber kön-
nen ab dem Zeitpunkt der Erteilung ihrer Zustim-
mung nach § 11 Abs. 2 Satz 3 nicht Mitglied oder 
stellvertretendes Mitglied im Wahlausschuss sein."  

 b) Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 3. 
 
4. § 5 wird wie folgt geändert: 

 a) Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

  "Der Gemeindevorstand oder der Kreisausschuss 
können einen besonderen Wahlleiter und einen be-
sonderen stellvertretenden Wahlleiter bestellen; die 
Bestellung gilt bis zu ihrem Widerruf." 

 b) Abs. 2 wird aufgehoben. 

 c) Die bisherigen Abs. 3 bis 6 werden Abs. 2 bis 5. 

 d) Dem neuen Abs. 5 wird folgender Satz angefügt: 

  "Der Wahlausschuss kann anlässlich einer Direkt-
wahl oder eines Bürgerentscheids für den Rest der 
Wahlzeit ganz oder teilweise neu gebildet werden." 

 
5. § 6 wird wie folgt geändert: 

 a) Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

  "Die Wahlvorstände bestehen aus dem Wahlvorste-
her als Vorsitzenden, seinem Stellvertreter und drei 
bis sieben Wahlberechtigten als Beisitzern; § 5 
Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend." 

 b) Abs. 4 Satz 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

  "Der Gemeindevorstand ist befugt, personenbezo-
gene Daten von Mitgliedern von Wahlvorständen 
zum Zweck ihrer Berufung in einen Wahlvorstand 
zu erheben und zu verarbeiten. Zu diesem Zweck 
dürfen personenbezogene Daten von Personen, die 
zur Tätigkeit in Wahlvorständen geeignet sind, 
auch für künftige Wahlen verarbeitet werden, so-
fern der Betroffene der Verarbeitung nicht wider-
sprochen hat." 

 c) In Abs. 6 Satz 2 wird die Angabe "§ 5 Abs. 4 Satz 
2" durch die Angabe "§ 5 Abs. 3 Satz 2" ersetzt. 

 
6. § 9 wird wie folgt geändert: 

 a) Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

  "(1) Ein Wahlberechtigter, der verhindert ist, in 
dem Wahlbezirk zu wählen, in dessen Wählerver-
zeichnis er eingetragen ist, oder der aus einem von 
ihm nicht zu vertretenden Grund in das Wählerver-
zeichnis nicht aufgenommen worden ist, erhält auf 
Antrag einen Wahlschein." 

 b) Abs. 2 wird aufgehoben. 

 c) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 2. 
 
7. § 11 wird wie folgt geändert: 

 a) Abs. 3 und 4 erhalten folgende Fassung: 
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  "(3) Der Wahlvorschlag muss von der Vertrauens-

person und der stellvertretenden Vertrauensperson, 
die keine Bewerber sein dürfen, persönlich und 
handschriftlich unterzeichnet sein. Sie werden von 
der Versammlung benannt, die den Wahlvorschlag 
aufstellt. Die Vertrauensperson oder die stellvertre-
tende Vertrauensperson kann durch schriftliche Er-
klärung des für den Wahlkreis zuständigen Partei-
organs oder der Vertretungsberechtigten der Wäh-
lergruppe abberufen und durch eine andere ersetzt 
werden, die als Ersatzperson von einer Mitglieder- 
oder Vertreterversammlung benannt wurde. Soweit 
in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, sind 
nur die Vertrauensperson und die stellvertretende 
Vertrauensperson, jede für sich, berechtigt, ver-
bindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag ab-
zugeben und entgegenzunehmen. 

  (4) Wahlvorschläge von Parteien oder Wählergrup-
pen, die während der vor dem Wahltag laufenden 
Wahlzeit nicht ununterbrochen mit mindestens ei-
nem Abgeordneten oder Vertreter in der zu wäh-
lenden Vertretungskörperschaft oder im Landtag 
oder aufgrund eines Wahlvorschlags aus dem Lan-
de im Bundestag vertreten waren, müssen außerdem 
von mindestens zweimal so vielen Wahlberechtig-
ten persönlich und handschriftlich unterzeichnet 
sein, wie Vertreter zu wählen sind. Die Wahlbe-
rechtigung der Unterzeichner von Wahlvorschlägen 
muss im Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben 
sein und ist bei Einreichung des Wahlvorschlags 
nachzuweisen. Jeder Wahlberechtigte kann nur ei-
nen Wahlvorschlag unterzeichnen. Bei Wahlvor-
schlägen für Wahlbereiche verringert sich die Zahl 
der erforderlichen Unterzeichner nach Satz 1 ent-
sprechend der Zahl der Wahlbereiche. Die Unter-
zeichner müssen im Wahlbereich wahlberechtigt 
sein." 

 b) Abs. 5 wird aufgehoben. 
 
8. § 12 wird wie folgt geändert: 

 a) Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

  "Das Nähere über die Wahl der Vertreter für die 
Vertreterversammlung, über die Einberufung und 
Beschlussfähigkeit der Mitglieder- oder Vertreter-
versammlung sowie über das gesetzlich nicht gere-
gelte Verfahren für die Aufstellung von Wahlvor-
schlägen und für die Benennung der Vertrauensper-
sonen regeln die Parteien und Wählergruppen." 

 
 b) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

  aa) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

  "Die Niederschrift muss Angaben über Ort 
und Zeit der Versammlung, die Form der Ein-
ladung, die Zahl der erschienenen Mitglieder 
oder Vertreter, die Ergebnisse der Abstim-
mungen sowie über die Vertrauenspersonen 
und die jeweilige Ersatzperson nach § 11 
Abs. 3 Satz 3 enthalten." 

  bb) In Satz 3 wird das Wort "Teilnehmern" 
durch die Worte "Mitgliedern oder Vertretern" 
ersetzt. 

 
9. § 13 Abs. 3 Satz 2 wird aufgehoben. 
 
10. § 14 wird wie folgt geändert: 
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 a) In Abs. 1 Satz 1 wird der Punkt durch ein Semiko-

lon ersetzt und die Worte "die Prüfung partei- oder 
wählergruppeninterner Vorgänge (§ 12 Abs. 1 Satz 
4) ist ausgeschlossen." angefügt. 

 b) In Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 wird die Angabe "§ 11 
Abs. 3" durch die Angabe "§ 11 Abs. 3 und 4" er-
setzt. 

 
11. § 16 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

 "(2) Auf dem Stimmzettel sind die zugelassenen Wahl-
vorschläge in der Reihenfolge nach § 15 Abs. 4 neben- 
oder untereinander aufzuführen. Bei jedem Wahlvor-
schlag sind der Name der Partei oder Wählergruppe 
und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch 
diese sowie die Rufnamen und Familiennamen der 
Bewerber anzugeben. Auf dem Stimmzettel wird zu-
sätzlich zu jedem Bewerber bei der Wahl der Kreis-
tagsabgeordneten die Gemeinde der Hauptwohnung 
und bei der Wahl der Gemeindevertreter der nach § 12 
Satz 4 der Hessischen Gemeindeordnung benannte 
Gemeindeteil der Hauptwohnung aufgenommen, wenn 
die jeweilige Vertretungskörperschaft dies mit der 
Mehrheit der gesetzlichen Zahl ihrer Mitglieder spätes-
tens zwölf Monate vor Ablauf der Wahlzeit beschlos-
sen hat. Es werden für jeden Wahlvorschlag höchstens 
so viele Personen aufgeführt, wie Vertreter zu wählen 
sind." 

 
12. § 23 erhält folgende Fassung: 
 

"§ 23 
Erwerb der Rechtsstellung eines Vertreters und Be-

kanntgabe des Wahlergebnisses 
 
 (1) Ein gewählter Bewerber erwirbt die Rechtsstellung 

eines Vertreters mit der Feststellung des Wahlergebnis-
ses im Wahlkreis (§ 22 Abs. 1), jedoch nicht vor dem 
Ablauf der Wahlzeit der bisherigen Vertretungskörper-
schaft; Abs. 2 Satz 3 bleibt unberührt. 

 (2) Der Wahlleiter macht das Wahlergebnis und die 
Namen der Vertreter öffentlich bekannt und benach-
richtigt sie. Ist ein Vertreter an der Mitgliedschaft in 
der Vertretungskörperschaft gehindert (§ 37, § 65 Abs. 
2 der Hessischen Gemeindeordnung, § 27, § 36 Abs. 2 
der Hessischen Landkreisordnung), so weist ihn der 
Wahlleiter darauf hin, dass er den Wegfall des Hinde-
rungsgrundes nur binnen einer Woche nach Zustellung 
der Benachrichtigung nachweisen kann. Wird der 
Wegfall des Hinderungsgrundes nicht bis zum Ablauf 
der Frist nachgewiesen, gilt die Rechtsstellung als Ver-
treter rückwirkend als nicht erworben; bis zum Nach-
weis des Wegfalls des Hinderungsgrundes können 
Rechte aus der Rechtsstellung eines Vertreters nicht 
ausgeübt werden." 

 
13. § 24 wird aufgehoben. 
 
14. § 25 erhält folgende Fassung: 
 

"§ 25 
Einsprüche gegen die Gültigkeit der Wahl 

 
 (1) Gegen die Gültigkeit der Wahl kann jeder Wahlbe-

rechtigte des Wahlkreises binnen einer Ausschlussfrist 
von zwei Wochen nach der öffentlichen Bekanntma-
chung des Wahlergebnisses Einspruch erheben. Der 
Einspruch eines Wahlberechtigten, der nicht die Ver-
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letzung eigener Rechte geltend macht, ist nur zulässig, 
wenn ihn eins vom Hundert der Wahlberechtigten, 
mindestens jedoch fünf Wahlberechtigte, unterstützen; 
bei mehr als 10.000 Wahlberechtigten müssen mindes-
tens 100 Wahlberechtigte den Einspruch unterstützen. 

 (2) Der Einspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift 
beim Wahlleiter einzureichen und innerhalb der Ein-
spruchsfrist im Einzelnen zu begründen; nach Ablauf 
der Einspruchsfrist können weitere Einspruchsgründe 
nicht mehr geltend gemacht werden." 

 
15. § 26 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

 a) Nr. 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

  "1. War ein Vertreter nicht wählbar oder an der 
Mitgliedschaft in der Vertretungskörperschaft 
gehindert (§ 37, § 65 Abs. 2 der Hessischen 
Gemeindeordnung, § 27, § 36 Abs. 2 der Hes-
sischen Landkreisordnung) oder hätte er aus 
anderen Gründen nach § 15 Abs. 2 Satz 2 aus 
dem Wahlvorschlag gestrichen werden müssen, 
so ist sein Ausscheiden anzuordnen. 

  2. Sind im Wahlverfahren Unregelmäßigkeiten 
oder strafbare oder gegen die guten Sitten ver-
stoßende Handlungen, die das Wahlergebnis 
beeinflussen, vorgekommen, bei denen nach 
den Umständen des Einzelfalls eine nach der 
Lebenserfahrung konkrete Möglichkeit be-
steht, dass sie auf die Verteilung der Sitze von 
entscheidendem Einfluss gewesen sein kön-
nen, so ist 

   a) wenn sich die Unregelmäßigkeiten nur 
auf einzelne Wahl- oder Briefwahlbezir-
ke erstrecken, in diesen Wahlbezirken, 

 
   b) wenn sich die Unregelmäßigkeiten auf 

den ganzen Wahlkreis oder auf mehr als 
die Hälfte der Wahl- und Briefwahlbe-
zirke erstrecken, im ganzen Wahlkreis 

 
   die Wiederholung der Wahl anzuordnen 

 (§ 30)." 

 b) Nach Nr. 4 wird folgender Satz angefügt: 

  "Beteiligte im Verfahren sind der Wahlberechtigte, 
der Einspruch erhoben hat, und der Vertreter, des-
sen Wahl unmittelbar angefochten oder dessen Aus-
scheiden nach Satz 1 Nr. 1 zu prüfen ist." 

 
16. § 27 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

 "Gegen den Beschluss der Vertretungskörperschaft 
nach § 26 steht den Beteiligten und der Aufsichtsbe-
hörde innerhalb eines Monats nach Zustellung oder 
Verkündung der Entscheidung die Klage im Verwal-
tungsstreitverfahren zu." 

 
17. In § 29 Satz 1 wird der Punkt durch ein Semikolon 

ersetzt und die Worte "dies gilt nicht im Falle des § 30 
Abs. 4." angefügt. 

 

18. § 30 wird wie folgt geändert: 

 a) Abs. 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

  "(1) Wird im Wahlprüfungsverfahren die vollstän-
dige oder teilweise Wiederholung der Wahl ange-
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ordnet, ist sie innerhalb von vier Monaten nach 
Rechtskraft der Entscheidung in dem dort bestimm-
ten Umfang zu wiederholen. Der Wahltag wird un-
verzüglich nach Rechtskraft der Entscheidung von 
der Vertretungskörperschaft bestimmt; § 42 Satz 3 
bis 5 gilt entsprechend. Im Falle des § 29 Satz 1 
wird der Wahltag von der Aufsichtsbehörde be-
stimmt. Die Wiederholungswahl findet für den Rest 
der Wahlzeit statt. 

  (2) Findet die Wiederholungswahl nur in einzelnen 
Wahlbezirken statt, so wird auf Grund der Wahl-
vorschläge und der Wählerverzeichnisse der 
Hauptwahl gewählt. Wahlvorschläge können nur 
geändert werden, wenn sich dies aus der Wahlprü-
fungsentscheidung ergibt oder wenn ein Bewerber 
gestorben ist oder nicht mehr wählbar ist; Personen, 
die gestorben sind oder ihr Wahlrecht verloren ha-
ben, werden im Wählerverzeichnis gestrichen. Im 
Übrigen gelten die Vorschriften für die Neuwahl." 

 b) Als Abs. 4 wird angefügt: 

  "(4) Wiederholungswahlen unterbleiben, wenn die 
Rechtskraft der Entscheidung im letzten Jahr der 
Wahlzeit eintritt." 

 
19. In § 32 Abs. 2 Satz 1 wird das Wort "drei" jeweils 

durch das Wort "vier" ersetzt. 
 
20. § 34 wird wie folgt geändert: 

 a) Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

  "Wenn ein Vertreter stirbt, seine Rechtsstellung 
nach § 23 Abs. 2 Satz 3 als nicht erworben gilt oder 
seinen Sitz verliert (§ 33), so rückt der nächste noch 
nicht berufene Bewerber des Wahlvorschlags mit 
den meisten Stimmen an seine Stelle; bei gleicher 
Stimmenzahl ist die Reihenfolge der Benennung im 
Wahlvorschlag entscheidend." 

 b) Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

  "(2) Bei der Nachfolge bleiben Bewerber unberück-
sichtigt, 

  1. die seit dem Zeitpunkt der Aufstellung des 
Wahlvorschlags aus der Partei oder der Wäh-
lergruppe, für die sie bei der Wahl aufgetreten 
waren, ausgeschieden sind, 

  2. die dem Wahlleiter schriftlich den Verzicht 
auf ihre Anwartschaft erklärt haben; der Ver-
zicht kann nicht widerrufen werden, 

  3. die verstorben sind oder bei denen ein Grund 
nach § 33 Abs. 1 Nr. 2 vorliegt." 

 c) Abs. 3 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

  "§ 23 gilt mit der Maßgabe, dass an die Stelle der 
Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlkreis die 
Feststellung des Wahlleiters oder der Vertretungs-
körperschaft nach Abs. 4 Satz 3 tritt." 

 
21. In § 41 Satz 2 werden die Worte "nicht Mitglied in 

einem Wahlorgan" durch die Worte "auch nicht Mit-
glied in einem Wahlvorstand" ersetzt. 

22. In § 42 Satz 3 und 5 wird das Wort "vier" jeweils durch 
das Wort "drei" ersetzt. 

 
23. § 44 erhält folgende Fassung: 
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"§ 44 
Wahlschein 

 
 Wahlberechtigte, die für die erste Wahl einen Wahl-

schein erhalten haben, weil sie aus einem von ihnen 
nicht zu vertretenden Grund nicht in das Wählerver-
zeichnis aufgenommen worden waren, sowie Personen, 
die erst für die Stichwahl wahlberechtigt sind, erhalten 
von Amts wegen einen Wahlschein für die Stichwahl." 

 
24. § 45 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

 "(3) Für die Unterzeichnung von Wahlvorschlägen von 
Parteien und Wählergruppen gilt § 11 Abs. 3 entspre-
chend; Wahlvorschläge von Einzelbewerbern müssen 
von diesen persönlich und handschriftlich unterzeich-
net sein. Wahlvorschläge von Parteien oder Wähler-
gruppen, die während der vor dem Wahltag laufenden 
Wahlzeit nicht ununterbrochen mit mindestens einem 
Abgeordneten bei der Wahl des Bürgermeisters in der 
Vertretungskörperschaft der Gemeinde, bei der Wahl 
des Landrats in der Vertretungskörperschaft des Land-
kreises oder im Landtag oder aufgrund eines Wahlvor-
schlags aus dem Lande im Bundestag vertreten waren, 
sowie von Einzelbewerbern müssen außerdem von 
mindestens zweimal so vielen Wahlberechtigten per-
sönlich und handschriftlich unterzeichnet sein, wie die 
Vertretungskörperschaft der Gemeinde oder des Land-
kreises von Gesetzes wegen Vertreter hat." 

 
25. § 46 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

 "(1) Die Stimmzettel enthalten Familiennamen, Ruf-
namen, Lebensalter am Tag der Wahl oder der Stich-
wahl, Beruf oder Stand und die Gemeinde der Haupt-
wohnung der Bewerber, jeweils den Namen des Trä-
gers des Wahlvorschlags in der Reihenfolge nach § 45 
Abs. 5 und, sofern die Partei oder Wählergruppe eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, bei Einzel-
bewerbern das Kennwort, im Falle einer Stichwahl die 
entsprechenden Angaben der zwei Bewerber." 

 
26. § 50 Nr. 2 erhält folgende Fassung: 

 "2. Sind im Wahlverfahren Unregelmäßigkeiten oder 
strafbare oder gegen die guten Sitten verstoßende 
Handlungen, die das Wahlergebnis beeinflussen, 
vorgekommen, bei denen nach den Umständen 
des Einzelfalls eine nach der Lebenserfahrung 
konkrete Möglichkeit besteht, dass sie auf das Er-
gebnis von entscheidendem Einfluss gewesen sein 
können, so ist 

a) wenn sich die Unregelmäßigkeiten nur auf 
einzelne Wahl- oder Briefwahlbezirke 
erstrecken, in diesen Wahlbezirken, 

  b) wenn sich die Unregelmäßigkeiten auf den 
ganzen Wahlkreis oder auf mehr als die 
Hälfte der Wahl- und Briefwahlbezirke 
erstrecken, im ganzen Wahlkreis 

  die Wiederholung der Wahl anzuordnen." 
 
27. Dem § 52 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt: 

 "Wird die Wahl im ganzen Wahlkreis wiederholt, gilt 
§ 30 Abs. 1 Satz 4 nicht." 

 
28. Dem § 56 wird folgender Satz angefügt: 
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 "Die Verpflichtung zur Verteilung von Musterstimm-

zetteln (§ 15 Abs. 4 Satz 1) gilt nicht." 
 
28a. Nach § 66 wird als § 66a eingefügt. 
 

„§ 66a 
Funktionsbezeichnungen 

 
 Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz und den zu 

diesem Gesetz erlassenen Verordnungen werden in 
weiblicher oder männlicher Form geführt; in Vordru-
cken und öffentlichen Bekanntmachungen können sie 
in der gesetzlichen Fassung verwendet werden.“ 

 
29. In § 70 wird die Angabe "31. Dezember 2005" durch 

die Angabe "mit Ablauf des 31. Dezember 2011" er-
setzt. 

 
 

Artikel 7 
Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 

 
Das Gesetz zur Regelung des Finanzausgleichs in der Fassung 
vom 16. Januar 2004 (GVBl. I S. 22) wird wie folgt geändert: 
 

1. Dem § 20 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

 "(4) Wird die Haushaltswirtschaft nach den Grundsät-
zen der doppelten Buchführung geführt, gilt Abs. 3 mit 
der Maßgabe, dass für die Bemessung des Zuschlags 
vom Fehlbetrag der Ergebnisrechnung ein Betrag abzu-
setzen ist, der den nicht durch Erträge gedeckten Ab-
schreibungen, Rückstellungen und Zuführungen zu 
Sonderposten entspricht." 

 
2. In § 50 Abs. 2 wird die Angabe "am 31. Dezember 

2006" durch die Angabe "mit Ablauf des 31. Dezember 
2011" ersetzt. 

 
 

Artikel 7a 
Änderung des Beteiligungsgesetzes 

 
In § 7 des Gesetzes über die Sicherung der kommunalen 
Selbstverwaltung bei der Gesetzgebung in Hessen vom 
23. Dezember 1999 (GVBl. 2000 I S. 2, 5) wird das Datum 
„31. Dezember 2005“ durch das Datum „31. Dezember 2011“ 
ersetzt. 
 
 

Artikel 7b 
Änderung des Gesetzes über kommunale Abgaben 

 
§ 10 des Gesetzes über kommunale Abgaben vom 17. März 
1970 (GVBl. I S. 225), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
31. Oktober 2001 (GVBl. I S. 434, 438), wird wie folgt geän-
dert: 
 
1. In Abs. 2 Satz 3 wird die Angabe „§ 127a“ durch die 

Angabe „§ 121 Abs. 8“ ersetzt. 
 
2. Nach Abs. 3 wird als Abs. 4 angefügt: 
 
 „(4) Bei der Gebührenbemessung können sonstige 

Merkmale, insbesondere soziale Gesichtspunkte oder 
eine Ehrenamtstätigkeit, berücksichtigt werden, wenn 
öffentliche Belange es rechtfertigen. Dies gilt nicht für 
Einrichtungen mit Anschluss- und Benutzungszwang.“ 



- 30 - 
  
 
 

Artikel 8 
Übergangsvorschriften 

 
(1) Für Direktwahlen, deren Wahltag zum Zeitpunkt des In-
Kraft-Tretens dieses Gesetzes bereits bestimmt und öffentlich 
bekannt gemacht worden ist, gelten das Hessische Kommu-
nalwahlgesetz, die Hessische Gemeindeordnung und die Hes-
sische Landkreisordnung in der bis dahin geltenden Fassung 
fort. 
 
(2) Die Rechtsstellung von Gemeindevertretern und Kreis-
tagsabgeordneten, die nach § 36a Abs. 1 Satz 4 der Hessi-
schen Gemeindeordnung und § 26a Abs. 1 Satz 4 der Hessi-
schen Landkreisordnung in der bis zum In-Kraft-Treten dieses 
Gesetzes geltenden Fassung den Fraktionsstatus innehaben, 
bleibt bis zum Ende der laufenden Wahlzeit am 31. März 2006 
unberührt. 
 
(3) Der Beschluss nach Art. 6 Nr. 11 (§ 16 Abs. 2 Satz 3 des 
Kommunalwahlgesetzes) kann für die Kommunalwahlen im 
Jahre 2006 bis zum Ablauf des 30. Juni 2005 gefasst werden. 
 
 

Artikel 9 
Ermächtigung zur Neufassung 

 
Die für das Kommunal- und Kommunalwahlrecht zuständige 
Ministerin oder der hierfür zuständige Minister wird ermäch-
tigt, die Hessische Gemeindeordnung, die Hessische Land-
kreisordnung und das Hessische Kommunalwahlgesetz in der 
sich aus diesem Gesetz ergebenden Fassung in neuer Paragra-
phenfolge und mit neuem Datum bekannt zu machen und 
dabei Unstimmigkeiten im Wortlaut zu bereinigen. 
 
 

Artikel 10 
In-Kraft-Treten 

 
Dieses Gesetz tritt am 1. Februar 2005 in Kraft. Abweichend 
von Satz 1 treten Art. 1 Nr. 6, Art. 2 Nr. 4 und Art. 6 am 
1. April 2005 in Kraft.  
 
 


